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Informationen zum Schulbetrieb 
 
Allgemein: 
 

Auf dem gesamten Schulgelände (Außenbereich, Tiefgarage, Container, Turnhalle,  

Hauptgebäude, Unterrichtsräume) gilt_  
 
Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen 

Lehrkräfte:   med. Maske 
Schüler*innen:  MNB, Empfehlung einer med. Maske 

 
Abstandsregel (mind. 1,5 m) auch in den Unterrichtsräumen 
 
Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Husten, Niesen, …) 
 
 
Lüften: 
 

- Die Unterrichts- und Aufenthaltsräume (LZ!) sind alle 20 Minuten zu Lüften (alle 
Fenster öffnen, ggf. auch die Tür/en) 

 
Unterricht: 
 

- Feste Vergabe der Tische im Klassenzimmer an die SuS (Dokumentationspflicht – 
Sitzplan anfertigen) 
 

- GA/PA nur in festen Gruppen (Dokumentation!)  
 

- Feste Zuweisung der SuS an einen Versuchsstand (Dokumentationspflicht –Sitzplan 
anfertigen); max. 2 SuS! 

 
- SuS reinigen die Betriebsmittel ihres Versuchsstandes vor der Benutzung 

(Einmalhandschuhe, Papiertücher, Reinigungsmittel!) 
Bei Entsorgung auf Mülltrennung achten 
 

- Kein Austausch der Betriebsmittel zwischen den Gruppen  
 
 
Toilettengänge: 
 
Aus jedem Unterrichtsraum immer nur eine Person!  
SuS auf die max. Belegungsanzahl in den Toilettenräumen hinweisen.  
(Schülertoilette - 6 Schüler, Schülerinnentoilette – 1 Schülerin) 
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Zugang zu den Schulen: 
 
Die Schulen sind bevorzugt durch die Türen vom Freigelände zu betreten. (Markierungen 
beachten!). Bitte benutzen Sie beim Betreten des Schulgeländes die aufgestellten 
Desinfektionsmittelspender. 
 
Spätestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn sind die Unterrichtsräume durch die Lehrkräfte 
zu öffnen. 
 
Die Gänge zu den Unterrichtsräumen sind stets freizuhalten. Sie dienen nicht als 
Aufenthaltsbereich vor Unterrichtsbeginn und während der Pausen. 
 
MNB - Tragepausen: 
 
Auf den Pausenflächen 
Bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m kann die MNB vorüberbegehend abgelegt 
werden.  
 
In den Unterrichtsräumen 
Bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m kann die MNB während der Stoßlüftung 
vorüberbegehend abgelegt werden. Es ist darauf zu achten, dass die SuS in dieser Phase 
an ihren Plätzen bleiben und kein Gespräche führen. 
 
Pausen: 
 
Während der Pausenzeiten sind die Unterrichtsräume geöffnet. Die Schüler müssen darauf 
hingewiesen werden, dass sie keine Wertgegenstände im Klassenzimmer lassen sollen. 
 
Pausenverkauf (frühestens nach den Osterferien!) 
Der Pausenverkauf findet unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln statt. 
Zum Verzehr von Speisen dürfen die Masken bei Einhaltung des Mindestabstands von     
1,5 m vorübergehend abgenommen werden. 
 
Leistungsnachweise: 
 

- der Fokus im Unterricht soll in den beiden Wochen bis zu den Osterferien gemäß 
KMS vom 16.02. und 09.03.2021 „klar auf dem Wiederankommen bzw. der 
Lernstandssicherung“ liegen 

 
Das bedeutet bis Ostern: 
 

- schriftl. Leistungsnachweise nur in Abschlussklassen! (BVJEMI und TSU2) 
 

- evtl. Abweichungen von Art und Anzahl der Leistungsnachweise je Fach möglich! 
Eine entsprechende Regelung wird mit den FSI erarbeitet. 

 
 
 

Bitte verlassen Sie das Schulgelände nach Unterrichtsende zügig. 
 
 
 
 


